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Zitat von Palim

Mit dem Argument, man sei erst nach 6 Monaten zuständig, könnte man dann auch
argumentieren, wenn man nicht gewillt wäre, diese oder andere Flüchtlinge zu
unterrichten.

Ich würde eine Entscheidung vom Dezernenten erbitten, sollte es vom Ministerium eine
Hilfsstelle geben, kann man auch da anrufen, damit es möglichst bald eine offizielle
Entscheidung gibt.

Es gibt eine offizielle Entscheidung .

Die Kinder dürfen ab sofort in den Unterricht (und ich habe meine 1. ab kommender Woche), sie
müssen nach 6 Monaten (in Baden-Württemberg).

Grund für 6 Monate, man will traumatisierten Flüchtlingen etwas Zeit lassen (die Regel ist
schon älter). Aber jedes Kind hat sofortigen Abspruch, wird aber nicht von der Polizei oder
Jugendamt vorgeführt (und wenn Eltern heute nicht wollen, kannst du nichts machen). Darum
ging es Brick in the wall.

Ich würde vielleicht ähnlich entscheiden, wenn ich davon ausgehen würde, in 2 Monaten zurück
zu können und meine Heimatschule Online-Unterricht anbietet.
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